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Hygiene-Plan 
 

Der vorliegende Hygieneplan unserer Schule (Stand: 10.09.2021) erklärt, ergänzt und erweitert den vom Kultusministerium vorgegebenen 

Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung vom 05.07.2021 sowie die weiteren per KMS verbreiteten Anweisungen mit Geltung für das Schuljahr 

2021/2022. 

 

       
 

 

 

    Die wichtigsten und effektivsten Schutzmaßnahmen zum Schutz 

    vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind 
 

o gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 

o Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 

o Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

o Augen, Nase und Mund nach Möglichkeit nicht berühren 
 

 

 

Maskenpflicht 

✓ Für die ersten Unterrichtswochen (bis einschließlich 01.10.) gilt inzidenzunabhängig im 

Inneren des Schulgebäudes sowie am Sitz- bzw. Arbeitsplatz eine Maskenpflicht 

(medizinische Gesichtsmaske) 

✓ Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 dürfen statt einer 

medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

✓ Ab Jahrgangsstufe 5 sowie für Lehrkräfte ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht 

(auf enganliegenden Sitz achten) 

✓ Die Maskenpflicht entfällt: 

o nach Genehmigung des aufsichtführenden Personals aus zwingend pädagogischen 

Gründen 

o während einer Stoßlüftung des Klassen- oder Aufenthaltsraums 

✓ Im Freien kann die Gesichtsmaske bei Einhaltung des Mindestabstandes grundsätzlich 

abgenommen werden. Wo der Mindestabstand nicht garantiert werden kann, gilt 

mindestens bis zum 01.10. auch in der Pause Maskenpflicht.  



 

 

 

Tests Schüler 
✓ Zunächst dreimal pro Woche Antigen-Selbsttests (Mo, Mi, Fr) 

✓ PCR-Pooltestungen starten am 20. September (für die Klassenstufen 1-4; ab Klasse 5 bleibt es bei 

den Antigen-Selbsttests) 

o Die Testungen finden zweimal wöchentlich statt 

o Es wird eine „Poolprobe“ sowie eine „Einzelprobe“ genommen 

o Für beide Proben werden „Lollitests“ verwendet (die Schülerinnen und Schüler lutschen für 

ca. 30 Sekunden auf einem Abstrichtupfer) 

o Ist eine Poolprobe positiv, werden die Einzelproben ausgewertet 

✓ Vollständig geimpfte Personen müssen nicht an den Selbsttests teilnehmen (abschließende 

Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff muss 14 Tage zurückliegen) 

✓ Genesene Personen müssen ebenfalls nicht getestet werden (Nachweis muss vorgelegt werden, 

dass eine Infektion mit SARS-COV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

Zugrundeliegende Testung musste mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. 

 

Tests Lehrer 
✓ Personen, die weder geimpft noch genesen sind, testen sich weiterhin selbst 

✓ Vollständig geimpfte und genesene Personen müssen keinen Testnachweis erbringen 

 

Quarantäne 
✓ Die Entscheidung trägt in letzter Konsequenz das jeweilige Gesundheitsamt  

✓ Geimpfte oder genesene Personen – die keine Symptome zeigen - sind grundsätzlich von 

Quarantäneanordnungen ausgenommen 

✓ Für die übrigen Schüler gilt ein intensiviertes Testregime: 

o Grundschulstufe: am Tag 5 nach engem Kontakt ein zusätzlicher Selbsttest 

o Ab Klasse 5: für 5 Schultage Selbsttests 

✓ Bei mehr als einem positiven Fall pro Klasse, der auf die Schule zurückzuführen ist, gilt dies als 

Ausbruch → Quarantäne für die ganze Klasse 

 

Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen 

(Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) 
✓ Schulbesuch ohne externen Nachweis möglich: 

o Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache 

o Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

o Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 

✓ Gehen die Symptome darüber hinaus ist ein Nachweis über einen negativen PCR-Test notwendig 

 

Schulbesuch mit Krankheitssymptomen 
✓ Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn: 

o Vor Schulbesuch ein negatives Testergebnis durch POC-Antigen-Schnelltest oder mittels 

PCR-Test vorgelegt wird 

o Ohne negatives Testergebnis, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen und die Schule 

mindestens sieben Tage nicht besucht wurde 

 



 

 

Lüften 
✓ Mindestens alle 45 Min. intensives Lüften, je nach CO2-Konzentration 

✓ Wenn kein CO2-Messgerät vorhanden ist, zusätzlich alle 20 Min. Stoß- oder Querlüftung 

 

Unterricht allgemein 
✓ Im Rahmen der Möglichkeiten feste Lerngruppen bilden und eine Durchmischung vermeiden 

✓ Bei Durchmischung auf blockweise Sitzordnung der Teilgruppen achten 

✓ Im Klassenverband auf feste Sitzordnung achten 

✓ Möglichst Einzeltische/ frontale Sitzordnung mit ausreichendem Abstand 

✓ Partner- oder Gruppenarbeiten im Rahmen der Klasse sind möglich (Mindestabstände sind nach der 

jeweils gültigen BayIfSMV zu berücksichtigen)  

✓ Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände 

✓ Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

✓ Auf Abstand achten 

✓ Wenig unterschiedliche Lehrkräfte 

✓ Wenige Raumwechsel 

 

Zutritt von Erziehungsberechtigten und anderen Personen 
✓ Es soll appelliert werden, dass sich nach Möglichkeit nur vollständig geimpfte, genesene oder 

getestete Personen auf dem Schulgelände aufhalten sollen  

✓ Die bekannten Hygienevorgaben sind einzuhalten 

 

Fachunterricht 
✓ Musik kann grundsätzlich stattfinden 

o Gesangs- oder Blasinstrumentenunterricht dürfen nur im Einzelunterricht bei 2,5 m 

Mindestabstand durchgeführt werden 

o Grundsätzlich 10 Min. Lüftung nach 20 Minuten Unterricht bei Gesang oder Nutzung von 

Blasinstrumenten 

o Im Freien ist Gesang bei Mindestabstand von 2 m erlaubt 

o Zur Verfügung gestellte Instrumente nach jeder Benutzung in geeigneter Weise reinigen; vor 

und nach der Benutzung müssen die Hände gewaschen werden 

✓ Sportunterricht 

o Ausübung im Freien ist zu bevorzugen (Bei Einhaltung des Mindestabstands auch ohne 

Maske) 

o Sportunterricht kann (mit Mindestabstand) ohne MNB bzw. MNS erfolgen (das Tragen soll 

dennoch empfohlen werden). Darüber entscheidet die unterrichtende Lehrkraft. 

o Die Möglichkeiten von Sportarten ohne Körperkontakt sind auszuschöpfen 

o Bei notwendiger Verwendung von Gegenständen/Geräten, desinfiziert die Lehrkraft die 

genutzten Geräte nach dem Unterricht. 

o In der Sporthalle grundsätzlich vor und nach der Unterrichtseinheit Hände gründlich 

waschen. 

✓ Schwimmunterricht 

o In Duschräumen auf Mindestabstand achten 

o Haartrockner dürfen verwendet werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten 

mindestens 2 m beträgt 

 



 

 

Konferenzen 
 

✓ Vollversammlungen des gesamten Kollegiums sind zulässig (Maske kann abgenommen werden, 

wenn Mindestabstand eingehalten wird) 

✓ Videokonferenzen sind zu bevorzugen 

 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 

✓ Bei Krankheitszeichen gilt das gleiche Vorgehen wie bei den Schülerinnen und Schülern  

✓ Im Zweifelsfall Abstimmung mit der Schulleitung 

✓ Bei Verdachtsfällen nach Möglichkeit Überprüfung der Körpertemperatur durch berührungslose 

Infrarotmessung. 

✓ Kein Körperkontakt (Ausnahmen im Unterricht regelt die Lehrkraft) 

✓ Abstandhalten (mindestens 1,5 m, nach Möglichkeit und auf Anweisung) 

✓ Auch beim Ankommen und Verlassen des Schulgebäudes auf Abstand achten 

✓ Beim Ankommen im Schulhaus Hände desinfizieren 

✓ Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen können durch Risikobewertung eines Arztes und 

mit ärztlichem Attest für max. 3 Monate vom Präsenzunterricht befreit werden. 

 

Sekretariat 
 

✓ Sekretariat nur einzeln betreten 

 

Schulgebäude 
 

✓ Regelmäßige Durchlüftung des Schulgebäudes 

✓ Regelmäßige, zusätzliche Reinigung der Oberflächen 

✓ Vermeidung von Ansammlungen im Sanitärbereich, Einhaltung der Hygienemaßnahmen 

 

Unterricht in der Klasse/ Gruppe 
 

✓ Nach der Pause in der Schorkstr. Abholung der unteren Klassen (1-4) an den Abholpunkten. Die 

übrigen Klassen sowie der Standort Danziger Str. gehen selbstständig ins Klassenzimmer. 

✓ Bei über den regulären Unterricht hinausgehenden Aktivitäten, Durchführung nach Absprache und 

unter Einhaltung der entsprechenden Hygienepläne. 

✓ Klassenfahrten sind wieder möglich. 

 

Erste Hilfe 
 

✓ Für Maßnahmen der Ersten Hilfe liegen geeignete Schutzmasken und Einmalhandschuhe sowie eine 
Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe im Lehrerzimmer bereit. 


